
 
 
 

Beitragsordnung 
 
 
 
§1 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 80 EUR pro Kalenderjahr. 
 
Fördermitglieder entrichten eine jährlichen Mindestspende von 20 EUR. 
 
 
 
§2 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist halbjährlich am 1. April und 1. Oktober zu entrichten. 
 
 
 
§3 
 
Eine Änderung der Beitragsordnung bedarf des Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. November 2001 


